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B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Satzung 
über Betrieb und Benutzung von Kindertagesstätten der Stadt Visselhövede 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), der §§ 1 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41) sowie den §§ 10 und 20 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder 
(KiTaG) vom 7. Februar 2002 (Nds. GVBl. S. 57), alle Gesetze in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen, hat der Rat 
der Stadt Visselhövede in seiner Sitzung am 21.06.2018 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Rechtlicher Status 

 
Die Stadt Visselhövede betreibt Kindertagesstätten als öffentliche Einrichtungen. 
 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
Aufgabe der Kindertagesstätten ist die sozialpädagogische Betreuung von Kindern. Die Kindertagesstätten ergänzen 
und unterstützen die Erziehung des Kindes. 
 
 

§ 3 
Aufnahmeverfahren 

 
Die Aufnahme der Kinder ist mittels Aufnahmeantrag schriftlich bei den Kindertagesstätten bis zum 01.02. des Aufnah-
mejahres zu beantragen. Kinder, die bis zum 01.02. des Aufnahmejahres angemeldet sind und zu Beginn des Kinder-
gartenjahres das dritte Lebensjahr vollendet haben, werden  in den Kindertagestätten der Stadt Visselhövede aufge-
nommen. Unter dreijährige Kinder werden in der altersübergreifenden Gruppe oder Krippengruppe aufgenommen, wenn 
ausreichende Plätze vorhanden sind. Nach dem 01.02. des Aufnahmejahres, erfolgt die Aufnahme grundsätzlich in der 
Reihenfolge der noch eingehenden Aufnahmeanträge bei Würdigung eventueller Besonderheiten. Schulpflichtige Kinder 
bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres können bei Bedarf und verfügbaren Plätzen im Kinderhort betreut werden. 
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§ 4 

Gesundheitsvorsorge 

 
(1) Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in die Kindertagesstätte, ist ein Impfberatungsnachweis des Kindes 

oder die freiwillige Vorlage des Impfausweises. 
 
(2) In den Kindertagesstätten können vorbeugende medizinische und zahnmedizinische Untersuchungen durchgeführt 

werden. Die Teilnahme an den Untersuchungen ist freiwillig und wird den Erziehungsberechtigten rechtzeitig vorher 
bekannt gegeben. 

 
(3) Jede Erkrankung des Kindes und jeder Fall einer übertragbaren Krankheit in der Wohngemeinschaft sind der Lei-

tung der Kindertagesstätte unverzüglich mitzuteilen. Kinder, die an einer übertragbaren Krankheit leiden, dürfen die 
Kindertagesstätte nicht besuchen, bis nach dem Urteil des behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamtes keine 
Ansteckungsgefahr mehr besteht; HIV-positiv infizierte Kinder sind von vorstehender Regelung ausgenommen. 

 Bei Kopflausbefall ist vor dem Wiederbesuch der Einrichtung nach der vorhergehenden Behandlung eine Läusefrei-
heitsbescheinigung vorzulegen. 

 
(4) Bei Magen- und Darmerkrankungen sowie Fieber dürfen Kinder nach Abklingen der Symptome mindestens 

48 Stunden (Magen- und Darm) bzw. 24 Stunden (Fieber) die Kindertagesstätte nicht besuchen. 
 
 

§ 5 
Zusammenarbeit mit den Eltern 

 
(1) Die Erziehungsberechtigten, deren Kinder die jeweilige Kindertagesstätte besuchen, bilden die Elternversammlung. 

Die Elternversammlung kann von der Stadt Visselhövede und der Leitung der Kindertagesstätte Auskunft über alle 
die Kindertagesstätte betreffenden Fragen verlangen, soweit keine rechtlichen Hindernisse entgegenstehen. 
Elternversammlungen können auch als Versammlung der Eltern auf Gruppenbasis stattfinden. 

 
(2) Die Elternversammlung ist berechtigt, einen Elternrat zu wählen. Macht sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so hat 

der Elternrat insbesondere die Aufgabe, das Interesse der Erziehungsberechtigten für die Arbeit der Kindertages-
stätte zu belegen und die Zusammenarbeit zwischen den Eltern, der Stadt Visselhövede als Träger und den in der 
Kindertagesstätte tätigen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen zu unterstützen und zu fördern. Der Elternrat kann einen 
entsprechenden Vertreter der Stadt zu seinen Beratungen hinzuziehen. Die Elternräte sind berechtigt, jeweils 
eine(n) Vertreter(in) sowie dessen/deren Stellvertreter(in) für den Stadtelternrat zu wählen. 

 
(3) Der Elternrat kann eine(n) Elternsprecher(in) wählen. Die Sprecherin/der Sprecher des Stadtelternrates hat ein 

Anhörungsrecht in dem für die Kindertagesstätten zuständigen Fachausschuss des Rates, wenn es um die 
Belange der Kindertagesstätten geht. 

 
(4) Die Leiter/Leiterinnen der Kindertagesstätten sowie die Gruppenleiter(innen) stehen den Elternvertretungen nach 

Vereinbarung zu Besprechungen zur Verfügung. 
 
 

§ 6 
Öffnungszeiten, Urlaubsregelungen, Bereitschaftsdienst 

 
(1) Die Kindertagesstätten sind in der Regel in der Halbtagsbetreuung von Montag bis Freitag vormittags mit 

4 Stunden Kernzeit (08:00 Uhr bis 12:00 Uhr), in der Nachmittagsbetreuung mit 4 Stunden Kernzeit (13:00 Uhr bis 
17:00 Uhr) und in der Ganztagsbetreuung mit 8 Stunden Kernzeit (08:00 Uhr bis 16:00 Uhr) geöffnet. Bei entspre-
chendem Bedarf (Betreuung mehrerer Kinder) können Früh-, und Spätdienste eingerichtet werden. 

 
(2) Für den Kinderhort sind folgende Regelbetreuungszeiten vorgesehen: Montag bis Donnerstag 12:30 Uhr bis 

17:00 Uhr, Freitag von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr oder Montag bis Freitag 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr. Bei entsprechen-
dem Bedarf werden Spätdienste angeboten. 

 
(3) Die Kindertagesstätten werden wie folgt geschlossen: 

a. Während der nieders. Sommerferien 2 Wochen. In den Sommerferien werden 5 Tage gebührenpflichtiger 
Bereitschaftsdienst vor und nach Schließung mit verbindlicher Anmeldung angeboten. Der Bereitschaftsdienst 
kann zentral im Kindergarten Fabula angeboten werden. Die Schließung soll möglichst in der ersten oder zwei-
ten Hälfte der Sommerferien erfolgen. 

 b. Bis zu 10 Tagen vorwiegend in den Oster- u. Herbstferien mit gebührenpflichtigem Bereitschaftsdienstangebot. 
Der Bereitschaftsdienst wird zu den Zeiten angeboten, zu denen das Kind auch regulär für den Besuch in der 
Kindertagesstätte angemeldet ist. 

  Die Inanspruchnahme des Bereitschaftsdienstes ist auch für Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr gebüh-
renpflichtig, da es sich um ein zusätzliches Betreuungsangebot handelt.  

 c. Während der nieders. Weihnachtsferien. 
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§ 7 
Besuchsregelung 

 
(1) Die Abmeldung des Kindes hat schriftlich mit einer Frist von einem Monat bei der Leitung der Kindertagesstätte zu 

erfolgen. Die Entlassung des Kindes geschieht grundsätzlich zum Monatsende. 
 
(2) Für das letzte Vierteljahr des Betreuungsjahres ist eine Abmeldung nur zum Ende des Betreuungsjahres zulässig, 

wenn nicht besondere Gründe für eine vorzeitige Abmeldung vorliegen. Die Betreuungszeiten können auf Antrag im 
Rahmen der Regelungen des § 6 Absatz 1 zum nächsten Ersten des Monats geändert werden. 

 
(3) Schulanfänger scheiden automatisch aus; Hortkinder mit der Vollendung des 12. Lebensjahres. 
 
(4) Die Benutzungsgebühr ist während des gesamten Betreuungsjahres (in der Regel 1. August bis 31. Juli - wenn die 

Betriebsferien mit Rücksicht auf die Sommerferien der Schule erst nach dem 15. Juli beginnen -, bis 31. August), 
auch in den Ferien und während Krankheitszeiten zu entrichten. Schließungs- und Fehlzeiten befreien nicht von der 
Gebührenpflicht. Endet das Betreuungsjahr zum 31. August, beginnt das neue Betreuungsjahr zum 01. September 
und endet nach der Regelung nach Satz 1. 

 
(5) Der Träger der Einrichtungen kann den Kindertagesstättenplatz fristlos kündigen, wenn 

 die Erziehungsberechtigten mit der Zahlung des Elternbeitrages für mehr als 2 Monate ganz oder teilweise in 
Verzug geraten, 

 das Kind der Einrichtung 14 Tage unentschuldigt fernbleibt, 

 das Kind besonderer Hilfe bedarf, die die Einrichtungen trotz erheblicher Bemühungen nicht leisten können oder 

 aus pädagogischen Gründen: z. B. bei Regelverstößen, wenn mit einer Gefährdung anderer zu rechnen ist. 
 
 

§ 8 
Benutzungsgebühren 

 
(1) Soweit nicht durch das Land Niedersachsen beitragsfrei gestellt, wird für die Betreuung in den Kindertagesstätten 

(Betreuung in der Kindergartengruppe oder Hort) der Stadt Visselhövede für die Kernzeiten der Halbtagsplätze eine 
monatliche Benutzungsgebühr pro Kind mit dem in Abs. 6 genannten Höchstbetrag festgesetzt. Für die Kernzeiten 
der Ganztagsplätze wird eine monatliche Benutzungsgebühr mit dem in Abs. 7 genannten Höchstbetrag festge-
setzt. 

 
(2) Für die Betreuung in den Kinderkrippen der Stadt Visselhövede wird für die Kernzeiten der Halbtagsplätze eine 

monatliche Benutzungsgebühr pro Kind mit dem in Abs. 8 genannten Höchstbetrag festgesetzt. Für die Kernzeiten 
der Ganztagsplätze wird eine monatliche Benutzungsgebühr mit dem in Abs. 9 genannten Höchstbetrag festge-
setzt. 

 
(3) Für die Inanspruchnahme des Bereitschaftsdienstes (§ 6 Absatz 3) wird eine zusätzliche Gebühr von 10,00 € je 

Tag für die Halbtagsbetreuung und 20,00 € für die Ganztagsbetreuung erhoben. Für die Inanspruchnahme des 
Bereitschaftsdienstes im Hort wird eine zusätzliche Gebühr von 10,00 € je Tag für die Betreuung erhoben. 

 
(4) Speiseangebote werden zusätzlich berechnet. 
 
(5) Die Gebühren sind monatlich im Voraus fällig. 
 Für Früh- und Spätdienstbetreuung von ¼ Stunde im Zusammenhang mit der Kernzeitbetreuung sind monatlich, 

soweit nicht beitragsfrei gestellt, jeweils gesondert 10,00 € zu zahlen. Für eine unangemeldete Teilnahme am Früh- 
oder Spätdienst wird durch gesonderten Bescheid eine Gebühr von 10,00 € für jede angefangene Viertelstunde 
nacherhoben. 

 
(6) Auf Antrag wird die Gebühr für die Halbtagsbetreuung in den Kindergartengruppen oder Hort ermäßigt, wenn fol-

gende Jahreseinkommensgrenzen innerhalb der Haushaltsgemeinschaft nicht überschritten und entsprechende 
Nachweise vorgelegt werden: 
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2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. Monatsgebühr

bis 10.200 € 13.300 € 16.400 € 19.500 € 70,40 €

bis 13.300 € 16.400 € 19.500 € 22.600 € 88,00 €

bis 16.400 € 19.500 € 22.600 € 25.700 € 105,60 €

bis 19.500 € 22.600 € 25.700 € 28.800 € 123,20 €

bis 22.600 € 25.700 € 28.800 € 31.900 € 140,80 €

bis 25.700 € 28.800 € 31.900 € 35.000 € 158,40 €

darüber bzw. keine Angaben 176,00 €
 

 
(7) Auf Antrag wird die Gebühr für die Ganztagsbetreuung in der Kindergartengruppe ermäßigt, wenn folgende Jahres-

einkommensgrenzen innerhalb der Haushaltsgemeinschaft nicht überschritten und entsprechende Nachweise vor-
gelegt werden: 

 

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. Monatsgebühr

bis 10.200 € 13.300 € 16.400 € 19.500 € 140,80 €

bis 13.300 € 16.400 € 19.500 € 22.600 € 176,00 €

bis 16.400 € 19.500 € 22.600 € 25.700 € 211,20 €

bis 19.500 € 22.600 € 25.700 € 28.800 € 246,40 €

bis 22.600 € 25.700 € 28.800 € 31.900 € 281,60 €

bis 25.700 € 28.800 € 31.900 € 35.000 € 316,80 €

darüber bzw. keine Angaben 352,00 €
 

 
(8) Auf Antrag wird die Gebühr für die Halbtagsbetreuung in den Krippengruppen ermäßigt, wenn folgende Jahresein-

kommensgrenzen innerhalb der Haushaltsgemeinschaft nicht überschritten und entsprechende Nachweise vorge-
legt werden. 

 
 Ab 01.08.2017: 

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. Monatsgebühr

bis 10.200 € 13.300 € 16.400 € 19.500 € 76,80 €

bis 13.300 € 16.400 € 19.500 € 22.600 € 96,00 €

bis 16.400 € 19.500 € 22.600 € 25.700 € 115,20 €

bis 19.500 € 22.600 € 25.700 € 28.800 € 134,40 €

bis 22.600 € 25.700 € 28.800 € 31.900 € 153,60 €

bis 25.700 € 28.800 € 31.900 € 35.000 € 172,80 €

darüber bzw. keine Angaben 192,00 €
 

 
 Ab 01.08.2018: 

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. Monatsgebühr

bis 10.200 € 13.300 € 16.400 € 19.500 € 89,60 €

bis 13.300 € 16.400 € 19.500 € 22.600 € 112,00 €

bis 16.400 € 19.500 € 22.600 € 25.700 € 134,40 €

bis 19.500 € 22.600 € 25.700 € 28.800 € 156,80 €

bis 22.600 € 25.700 € 28.800 € 31.900 € 179,20 €

bis 25.700 € 28.800 € 31.900 € 35.000 € 201,60 €

darüber bzw. keine Angaben 224,00 €
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 Ab 01.08.2019: 

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. Monatsgebühr

bis 10.200 € 13.300 € 16.400 € 19.500 € 102,40 €

bis 13.300 € 16.400 € 19.500 € 22.600 € 128,00 €

bis 16.400 € 19.500 € 22.600 € 25.700 € 153,60 €

bis 19.500 € 22.600 € 25.700 € 28.800 € 179,20 €

bis 22.600 € 25.700 € 28.800 € 31.900 € 204,80 €

bis 25.700 € 28.800 € 31.900 € 35.000 € 230,40 €

darüber bzw. keine Angaben 256,00 €
 

 
 Ab 01.08.2020: 

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. Monatsgebühr

bis 10.200 € 13.300 € 16.400 € 19.500 € 112,00 €

bis 13.300 € 16.400 € 19.500 € 22.600 € 140,00 €

bis 16.400 € 19.500 € 22.600 € 25.700 € 168,00 €

bis 19.500 € 22.600 € 25.700 € 28.800 € 196,00 €

bis 22.600 € 25.700 € 28.800 € 31.900 € 224,00 €

bis 25.700 € 28.800 € 31.900 € 35.000 € 252,00 €

darüber bzw. keine Angaben 280,00 €
 

 
(9) Auf Antrag wird die Gebühr für die Ganztagsbetreuung in den Krippengruppen ermäßigt, wenn folgende Jahresein-

kommensgrenzen innerhalb der Haushaltsgemeinschaft nicht überschritten und entsprechende Nachweise vorge-
legt werden. 

 
 Ab 01.08.2017: 

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. Monatsgebühr

bis 10.200 € 13.300 € 16.400 € 19.500 € 153,60 €

bis 13.300 € 16.400 € 19.500 € 22.600 € 192,00 €

bis 16.400 € 19.500 € 22.600 € 25.700 € 230,40 €

bis 19.500 € 22.600 € 25.700 € 28.800 € 268,80 €

bis 22.600 € 25.700 € 28.800 € 31.900 € 307,20 €

bis 25.700 € 28.800 € 31.900 € 35.000 € 345,60 €

darüber bzw. keine Angaben 384,00 €
 

 
 Ab 01.08.2018: 

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. Monatsgebühr

bis 10.200 € 13.300 € 16.400 € 19.500 € 179,20 €

bis 13.300 € 16.400 € 19.500 € 22.600 € 224,00 €

bis 16.400 € 19.500 € 22.600 € 25.700 € 268,80 €

bis 19.500 € 22.600 € 25.700 € 28.800 € 313,60 €

bis 22.600 € 25.700 € 28.800 € 31.900 € 358,40 €

bis 25.700 € 28.800 € 31.900 € 35.000 € 403,20 €

darüber bzw. keine Angaben 448,00 €
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 Ab 01.08.2019: 

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. Monatsgebühr

bis 10.200 € 13.300 € 16.400 € 19.500 € 204,80 €

bis 13.300 € 16.400 € 19.500 € 22.600 € 256,00 €

bis 16.400 € 19.500 € 22.600 € 25.700 € 307,20 €

bis 19.500 € 22.600 € 25.700 € 28.800 € 358,40 €

bis 22.600 € 25.700 € 28.800 € 31.900 € 409,60 €

bis 25.700 € 28.800 € 31.900 € 35.000 € 460,80 €

darüber bzw. keine Angaben 512,00 €
 

 
 Ab 01.08.2020: 

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. Monatsgebühr

bis 10.200 € 13.300 € 16.400 € 19.500 € 224,00 €

bis 13.300 € 16.400 € 19.500 € 22.600 € 280,00 €

bis 16.400 € 19.500 € 22.600 € 25.700 € 336,00 €

bis 19.500 € 22.600 € 25.700 € 28.800 € 392,00 €

bis 22.600 € 25.700 € 28.800 € 31.900 € 448,00 €

bis 25.700 € 28.800 € 31.900 € 35.000 € 504,00 €

darüber bzw. keine Angaben 560,00 €
 

 
(10) Für jede weitere Person in der Haushaltsgemeinschaft werden zusätzlich 3.100 € Einkommen in den Einkommens-

stufen berücksichtigt. 
 
(11) Der Antrag auf abweichende Festlegung der Benutzungsgebühren ist der Stadt Visselhövede für jedes Kinder-

gartenjahr unter Beifügung des aktuellen Steuerbescheides bzw. des Einkommensnachweises und ergänzenden 
Anlagen spätestens bis zum 01. April vor Beginn des Betreuungsjahres rechtsverbindlich unterschrieben vorzule-
gen. Wird das Kind erst im Laufe des Betreuungsjahres aufgenommen, ist der Antrag bis 14 Tage nach der Entste-
hung der Benutzungsgebührenpflicht zu stellen. Liegt ein Steuerbescheid nicht vor, ist eine Bescheinigung über 
das gesamte Jahreseinkommen des vorletzten Kalenderjahres vorzulegen. 

 
(12) Bei Geschwisterkindern, die zeitgleich eine Tageseinrichtung besuchen (ausgenommen Hortbetreuung), ermäßigt 

sich der Beitrag für das 2. Kind und jedes weitere Kind um jeweils ein Drittel. 
 
(13) Gebührenschuldner ist, wer die Betreuung des Kindes veranlasst hat (Eltern/Erziehungsberechtigte). Mehrere 

Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
(14) Die Benutzungsgebührenpflicht entsteht mit dem Tage der Aufnahme in die Kindertagesstätte (laut Bescheid der 

Stadt Visselhövede). Und dann weiter mit dem 1. eines jeden Kalendermonats, in dem das Kind in der Einrichtung 
betreut wird, für den jeweiligen Kalendermonat. Die Benutzungsgebührenpflicht endet mit dem Monat, in dem das 
Kind aus dem Kindergarten abgemeldet (vergl. § 7 Absätze 1 bis 4) oder über den Platz anderweitig verfügt wird 
(vergl. § 7 Absatz 5). Für Kinder, die bis zum 15. eines Monats aufgenommen werden, ist die volle Benutzungsge-
bühr, für Kinder, die ab dem 16. eines Monats aufgenommen werden, die halbe Benutzungsgebühr für den Auf-
nahmemonat zu entrichten. 

 
 

§ 9 
Anrechenbares Einkommen 

 
(1) Das anrechenbare Einkommen besteht 

 a) aus dem Bruttoarbeitslohn laut Einkommenssteuerbescheid des vorletzten Kalenderjahres abzüglich der hierin 
aufgeführten Positionen für: 

  1. Werbungskosten 

  2. Lohn- bzw. Einkommens-, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag 

  3. Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherungsbeiträgen 

  4. Renten und dauernde Lasten/Versorgungsleistungen 

 b) ferner aus den positiven Einkünften (jeweils Jahressummen): 

  1. Unterhaltszahlungen 

  2. Wohngeld, Sozialhilfe, sonst. laufende Leistungen 
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  3. pauschal besteuertem Arbeitslohn für Teilzeitbeschäftigungen, geringfügige Beschäftigung usw. 

  4. steuerfreien Lohnersatzleistungen (wie Arbeitslosen-, Kurzarbeiter-, Krankengeld) 

  5. sonstigen wiederkehrenden Einnahmen, die nicht zur Einkommenssteuer veranlagt worden sind (z. B. Ren-
ten, Mutterschaftsgeld) 

  6. Versorgungsbezügen 

  7. Mieten und Pachten 

  8. Einkünfte aus Kapitalvermögen 

  9. Elterngeld 
   Das  Kindergeld bleibt unberücksichtigt. 
 
(2) Bei Unklarheiten erfolgt die Auslegung nach dem Einkommensbegriff des § 82 SGB XII. 
 
(3) Die Gebührenveranlagung ist an das jeweilige Betreuungsjahr gebunden. 
 
(4) Der für die Ermittlung des Einkommens maßgebliche Zeitraum bestimmt sich wie folgt: 

 1. Bei Neuaufnahmen wird das dem Aufnahmemonat vorangegangene vorletzte Kalenderjahr zugrunde gelegt. 
Bei Weiterbesuch nach Ablauf eines Betreuungsjahres ist das dem Beginn des neuen Betreuungsjahres voran-
gegangene vorletzte Kalenderjahr maßgebend. 

 2. Bei Einkommensänderung (Verringerung bzw. Erhöhung) um mehr als 20 % des bisherigen gegenüber dem 
aktuellen voraussichtlichen Jahreseinkommen wird das aktuelle voraussichtliche Einkommen für die Einstufung 
zugrunde gelegt. 

 3. In begründeten Härtefällen werden auf Antrag Ausnahmeregelungen getroffen. 

 4. Die Zahlungspflichtigen haben die vorgedruckten Anträge abzugeben. 
 
 

§ 10 
Haftungsausschluss, Versicherungsschutz 

 
(1) Der Träger ist berechtigt, die Einrichtung bei Krankheit der Mitarbeiterinnen, auf Anordnung des Gesundheitsamtes 

und anderen zwingenden Gründen zu schließen, falls die Aufsicht und Betreuung der Kinder nicht ausreichend 
gewährleistet ist. Die Eltern werden über den Grund und die voraussichtliche Dauer der Schließung unverzüglich 
informiert. 

 
(2) Für den Verlust von mitgebrachten Sachen kann keine Haftung übernommen werden. 
 
(3) Zur Sicherung der Kinder auf dem Weg zur oder von der Kindertagesstätte ist mit der Leitung schriftlich zu verein-

baren, ob und wann das Kind abgeholt wird und ob es ohne Begleitung nach Hause entlassen werden kann. 
 
(4) Auf dem direkten Weg zur Kindertagesstätte, für die Dauer des Aufenthaltes und auf dem direkten Rückweg sind 

die Kinder gegen Unfall beim Gemeindeunfallversicherungsverband bzw. beim Kommunalen Schadenausgleich 
versichert. Verunglückt ein Kind auf dem Weg zur oder von der Kindertagesstätte, so ist dieses der Leitung unver-
züglich anzuzeigen. 

 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung vom 15.06.2017 außer Kraft. 
 
 
Visselhövede, 21.06.2018 
 
Stadt Visselhövede 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Ralf Goebel 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Kostentarif 
zur Satzung über die Benutzung der öffentlichen Bücherei 

 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 6 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in seiner Sitzung am 
14.06.2018 folgenden Kostentarif beschlossen: 
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Der nachfolgend aufgeführte Kostentarif tritt am 01.05.2017 in Kraft 
 
1. Jahresgebühren 

 a) Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren kostenlos 

 b) Erwachsene ab 18 Jahren 5,00 €/Jahr 

 c) Inhaber der Niedersächsischen Ehrenamtskarte kostenlos 
 
2. Leihgebühren 

 a) Buch je angefangene Woche 0,00 € 

 b) Videofilm je angefangene Woche 0,50 € 

 c) CD-Rom je angefangene Woche 1,30 € 

 d) Musik-CD/Musikkassette je angefangene Woche 0,50 € 

 e) Gesellschaftsspiel je angefangene Woche 0,50 € 

 f) Hörbücher für 4 Wochen 1,00 € 

 g) elektronische Spiele je angefangene Woche 1,50 € 

 h) sonstige Medien je angefangene Woche 0,50 € 
 
3. Andere Gebühren 

 a) Ausstellen eines Büchereiausweises einmalig 2,00 € 

 b) Beschädigung und/oder eines Barcodes 1,00 € 

 c) Vorbestellung eines Mediums über Fernleihe mit Benachrichtigung  1,00 € 

 d) Einarbeitungsgebühr 6,00 € 

 e) Ersatz des Büchereiausweises je Stück  5,00 € 

 f) Nutzung Internet je angefangene 30 Minuten 0,50 € 

 g) Kaution 10,00 € 
 
4. Versäumnisentgelt 

 (1) Eine Säumnisgebühr ist fällig ab dem 3. Öffnungstag nach Fristablauf pro Medieneinheit 
  und angefangene Woche: 

  a) 1. Woche /pro Medium 0,50 € 

  b) 2. Woche /pro Medium 1,00 € 

  c) Mahngebühr je Mahnung 1,50 € 

 (2) Das Versäumnisentgelt wird per Bescheid festgesetzt, wenn die entliehenen Medien auch 
  nach der 2. Mahnung nicht zurückgegeben werden: 

  - Verwaltungsgebühr für den Bescheid 10,00 € 

  - Gebühr für die Abholung der entliehenen Medien durch Boten oder Vollstreckungsbeamte 15,00 € 

 (3) Der Bescheid nach Abs. 2 legt fest 

  - die Aufwendungen für das Einlesen bei der Büchereizentrale, 

  - die Kosten nach Abs.1 sowie 

  - die Kosten für die Ersatzbeschaffung der entliehenen Medien. 

 (4) Pauschalbetrag für die Reparatur von Büchern 

  - bei leichter Beschädigung 3,00 € 

  - bei schwerer Beschädigung 5,00 € 

 (5) Festzusetzender Pauschalbetrag 

  - für die Beschaffung von Einzelteilen aus Spielen, je Teil 3,00 € 

  - bei Beschädigung oder Verlust von Medienhüllen (ggf. zzgl. Barcode) 

   a) an CD und MC einfach/je Medium 1,00 € 

   b) an CD und MC mehrfach/je Medium 2,00 € 

   c) an DVD, CD-ROM, Video, Gesellschaftsspielen und elektronischen Spielen/je Medium 2,50 € 

  - bei Beschädigung oder Verlust des Covers/je Medium 5,00 € 

  - Erstellen einer Rechnung für zu ersetzende Medien durch Beschädigung 5,00 € 
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5. Leihverkehr 

 Kosten für Porto und Verpackung 
 Plus Gebühr für Verwaltungstätigkeit 2,50 € 
 
 
Sittensen, 14.06.2018 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Tiemann 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Gebührensatzung 
für das Freibad “Waldbad Königshof” der Samtgemeinde Sittensen 

 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 6 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in seiner Sitzung am 
14.06.2018 folgende Gebührensatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

 
Für die Benutzung des Freibades “Waldbad Königshof” der Samtgemeinde Sittensen werden Gebühren nach Maßgabe 
dieser Gebührensatzung erhoben. 
 
 

§ 2 

 
Die Gebühren betragen für 
 
1. Einzeltageskarten (einmaliger Besuch) 

 a) Erwachsene - Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr an -  2,50 € 

 b) Schulpflichtige Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, sowie 
Schüler, Studenten und Auszubildende bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, 
Schwerbeschädigte und Körperbehinderte, deren Erwerbsminderung lt. amtlichem 
Ausweis mind. 50 % beträgt, Sozialhilfeempfänger (ein entspr. Nachweis ist jeweils 
vorzulegen), Hilfeempfänger nach SGB II und XII, Inhaber der Niedersächsischen 
Ehrenamtskarte 1,50 € 

 
2. Jahreskarten 

 a) Erwachsene (wie zu Ziffer 1 a) 65,00 € 

 b) Kinder usw. (wie zu Ziffer 1 b) 26,00 € 
 
3. Familienjahreskarten 

 Familien im Sinne dieser Gebührensatzung sind Ehepaare oder allein stehende Perso-
nen mit Kindern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder sich noch in 
der Schulausbildung befinden und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder 
Personen, die in eheähnlicher Gemeinschaft zusammen in einem Haushalt leben (ein 
entspr. Nachweis ist vorzulegen) 100,00 € 

 
4. Zwölferkarten (einmaliger Besuch) 

 a) Erwachsene (wie zu Ziffer 1 a) 25,00 € 

 b) Kinder usw. (wie zu Ziffer 1 b) 15,00 € 
 
5. Schwimmunterricht 

 je Person und Kurs 22,00 € 

 Die Einzeltageskarten berechtigen zum einmaligen Eintritt. Die Jahreskarten gelten für die ganze Badesaison des 
Jahres, in dem sie gelöst worden sind. 

 Die Gebühr für die Erteilung des Schwimmunterrichtes ist neben der Benutzungsgebühr zu entrichten. 
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§ 3 

 
Die Gebühren sind vor dem Betreten des Freibades durch Lösen der jeweiligen Eintrittskarte zu entrichten, und zwar für 

a) Einzeltageskarten, Zwölferkarten sowie Karten für den Schwimmunterricht jeweils an der Freibadkasse, 

b) Jahreskartenverkauf nach Bekanntgabe. 

Einzeltageskarten und Einzelabschnitte der Zwölferkarten berechtigen zum einmaligen ununterbrochenen Besuch des 
Freibades. Die Einzeltageskarten sowie die Einzelabschnitte der Zwölferkarten gelten nur am Lösungstag. 
 
Gelöste Karten werden nicht zurückgenommen, Entgelte bzw. Gebühren nicht zurückgezahlt. Für verlorene Karten wird 
kein Ersatz geleistet. 
 
Die Jahreskarten und die Schwimmunterrichtskarten werden mit Ablauf der jeweiligen Badesaison ungültig. Jahres- und 
Schwimmunterrichtskarten sind nicht übertragbar. 
 
 

§ 4 

 
Wer im Freibadgelände ohne gültige Eintrittskarten angetroffen wird, ist zur Lösung einer Tageskarte verpflichtet. 
 
 

§ 5 

 
Die Gebührensatzung tritt am 01. Mai 2017 in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vom 27. März 2014 außer Kraft. 
 
 
Sittensen, den 14. Juni 2018 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Tiemann 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 40. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Samtgemeinde Sottrum 

 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mit Verfügung vom 08.05.2018 (Az.: 63 ROW-61 72 60/213) gemäß § 6 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) die vom Samtgemeinderat der Samtgemeinde Sottrum am 08.02.2018 beschlossene 
40. Änderung des Flächennutzungsplanes genehmigt. Die genehmigten Änderungsbereiche sind aus den nachstehen-
den Planskizzen ersichtlich: 
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Änderungsbereich 40.1 
Everinghausen 

Änderungsbereich 40.2 
Sottrum 
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Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die 40. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dieser Bekanntmachung wirksam. 
Jedermann kann diese Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung mit Umweltbericht und einer 
zusammenfassenden Erklärung bei der Samtgemeinde Sottrum, Rathaus, Zimmer 17, Am Eichkamp 12, 27367 Sottrum, 
während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Zudem können die Unterlagen auf der 
Homepage der Samtgemeinde Sottrum unter dem Pfad „Bekanntmachungen:/ Bekanntmachungen der Samtgemeinde:/ 
40. Änderung des Flächennutzungsplanes“ eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel der Abwägung 

nur dann zu beachten sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Samtgemeinde Sottrum geltend gemacht werden. Dies gilt auch für beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB. 
Dabei ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
 
 
Sottrum, den 29. Juni 2018 
 
Samtgemeinde Sottrum 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Basdahl für das Haushaltsjahr 2018 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Basdahl in der 
Sitzung am 31.05.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.257.700 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.284.900 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 

Änderungsbereich 40.3 
Sottrum 
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2. im Finanzhaushalt 

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.223.500 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.187.400 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 65.500 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 49.900 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.223.500 € 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.302.800 € 
 
 

§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 450 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v. H. 

2. Gewerbesteuer 340 v. H. 
 
 
Basdahl, 31. Mai 2018 
 
Busch 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Basdahl öffentlich aus. 
 
 
Basdahl, 30. Juni 2018 
 
Gemeinde Basdahl 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 
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Gemeinde Bothel 

Bekanntmachung 
Bebauungsplan Nr. 17 „Kindergarten“, nach § 13 a BauGB 

 
 
Der Rat der Gemeinde Bothel hat in seiner Sitzung am 27.03.2018 den Bebauungsplan Nr. 17 „Kindergarten“ als Sat-
zung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 17 "Kindergarten" befindet sich am westlichen Rand des geschlossenen 
Siedlungsbereiches der Ortschaft Bothel, Hauptort der gleichnamigen Gemeinde. Die Lage und die Plangebietsgrenze 
sind dem folgenden, abgebildeten Übersichtsplan zu entnehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bebauungsplanes Nr. 17 „Kindergarten“, einschließlich seiner Begründung, kann im Bürgerhaus der Gemeinde 
Bothel, Horstweg 19, 27386 Bothel, während der Öffnungszeiten (montags von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr sowie donners-
tags von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr) eingesehen werden. Jedermann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft 
verlangen. 
Gem. § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 
und § 214 Abs. 2 a Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 Baugesetzbuch innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Bothel unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht werden können. 
Gem. § 44 Abs. 5 Baugesetzbuch wird auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch über 
die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bothel ist gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB durch Berichtigung angepasst 
worden. Der berichtigte Flächennutzungsplan kann wie oben angegeben eingesehen werden; ebenso können Auskünfte 
über den Inhalt gegeben werden. 
 
 
Bothel, den 03.05.2018 
 
Der Bürgermeister 
Heinz Meyer 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Gemeinde Bothel 

Bekanntmachung 
Bebauungsplan Nr. 18 „Horstfeld“, nach § 13 a BauGB 

 
 

Der Rat der Gemeinde Bothel hat in seiner Sitzung am 05.06.2018 den Bebauungsplan Nr. 18 „Horstfeld“ als Satzung 
gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 18 "Horstfeld" Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich 
am westlichen Rand des geschlossenen Siedlungsbereiches der Ortschaft Bothel im Bereich des ehemaligen Camping-
platzes, siehe Lageplan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Bebauungsplanes Nr. 18 „Horstfeld“, einschließlich seiner Begründung, kann im Bürgerhaus der Gemeinde Bothel, 
Horstweg 19, 27386 Bothel, während der Öffnungszeiten (montags von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr sowie donnerstags von 
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr) eingesehen werden. Jedermann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft verlan-
gen. 
Gem. § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 
und § 214 Abs. 2 a Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 Baugesetzbuch innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Bothel unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht werden können. 
Gem. § 44 Abs. 5 Baugesetzbuch wird auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch über 
die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bothel ist gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB durch Berichtigung angepasst 
worden. Der berichtigte Flächennutzungsplan kann wie oben angegeben eingesehen werden; ebenso können Auskünfte 
über den Inhalt gegeben werden. 
 
 
Bothel, den 06.06.2018 
 
Der Bürgermeister 
Heinz Meyer 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Deinstedt für das Haushaltsjahr 2018 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Deinstedt in der 
Sitzung am 21.06.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 664.500 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 687.000 € 
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1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 629.700 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 607.100 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 13.200 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 106.000 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 13.900 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 642.900 € 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 727.000 € 
 
 

§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H. 

2. Gewerbesteuer  370 v. H. 
 
 
Deinstedt, 21.06.2018 
 
Pietsch 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden bei der Gemeinde Deinstedt, Malstedt, Antenstraße 2, 
27446 Deinstedt, öffentlich aus. 
 
 
Deinstedt, 30. Juni 2018 
 
Gemeinde Deinstedt 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 
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3. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Gemeinde Gnarrenburg 

über Gebühren für die Beseitigung der Abwässer aus Hauskläranlagen 
und abflusslosen Sammelgruben 

(Gebührensatzung - dezentrale Abwasserbeseitigung) 
 
 
Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalab-
gabengesetzes hat der Rat in seiner Sitzung am 29.05.2018 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

 
Die Satzung über Gebühren für die Beseitigung der Abwässer aus Hauskläranlagen und abflusslosen Sammelgruben 
vom 26.04.1988, geändert durch die Satzungen vom 18.12.2001 und 17.12.2007, wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 2 erhält folgende Fassung:  

 
„§ 2 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
- Klärgruben und abflusslose Sammelgruben - 

 
(1) Die Benutzungsgebühr setzt sich aus dem Entsorgungssockelpreis und dem Arbeitspreis zusammen. 
 
(2) Der Entsorgungssockelpreis beträgt pauschal 113,05 € je Transportfahrt. 
 
(3) Der Arbeitspreis beträgt für die Abwasserbeseitigung 

 a) aus Hauskläranlagen 58,81 € 

 b) aus abflusslosen Sammelgruben 27,03 € 

 je Kubikmeter eingesammelten Fäkalschlamms/Abwassers. 
 
(4) Die Mehraufwendungen für erbrachte Zusatzleistungen (z. B. Transportfahrten außerhalb der normalen Arbeits-

zeit, Mehraufwand bei Schlauchlängen über 70 m) sind der Gemeinde Gnarrenburg aufgrund der tatsächlich in 
Rechnung gestellten Kosten durch das beauftragte Unternehmen zu erstatten. 

 
(5) Bei vergeblichen Anfuhren, die vom Grundstückseigentümer zu vertreten sind, (Fehlfahrten) ist der Entsorgungs-

sockelpreis vom Grundstückseigentümer zu tragen.“ 
 
 
2. Nach § 6 „Auskunftspflicht sowie Zugangsrecht“ wird folgender § 6 a neu eingefügt: 
 

„§ 6 a 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Ausführung dieser Satzung dürfen die mit der Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Benutzungsgebüh-

ren für die Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben sowie Gebühren für die Beseitigung des 
Fäkalschlamms aus Hauskläranlagen befassten Abteilungen der Gemeinde Gnarrenburg die hierfür erforder-
lichen personen- und grundstücksbezogenen Daten, wie Vor- und Zuname sowie Anschrift des Grundstücks-
eigentümers, Bezeichnung im Liegenschaftskataster und Wasserverbrauchsdaten verarbeiten. 

 
(2) Die in Absatz 1 genannten Stellen dürfen die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des Melde-

rechtes sowie der Wasserversorgung bekanntgewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke nutzen und sich diese Daten vom Steueramt, Katasteramt, Einwohnermeldeamt und 
Wasserversorgungsverband übermitteln lassen. 

 
(3) Die Weitergabe nach Absatz 2 darf auch regelmäßig und im Wege automatisierter Abrufverfahren erfolgen. Dies 

gilt hinsichtlich der Übermittlung der Verbrauchsdaten der Wasserversorgung auch für Dritte im Sinne des § 12 
Absatz 2 NKAG. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind Passwörter eingerichtet worden.“ 
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§ 2 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
 
 
Gnarrenburg, den 29.05.2018 
 
Gemeinde Gnarrenburg 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Axel Renken 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Groß Meckelsen für das Haushaltsjahr 2018 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Groß Meckelsen 
in der Sitzung am 06.06.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 510.600 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 539.600 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 5.000 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 494.300 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 475.100 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 160.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 628.400 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 350.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 6.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.004.300 Euro 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.109.500 Euro 
 
 

§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) wird auf 350.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 82.000 Euro

 
festgesetzt. 
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§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H. 

2. Gewerbesteuer 400 v. H. 
 
 
Groß Meckelsen, 6. Juni 2018 
 
Detjen (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
26. Juni 2018 unter dem Aktenzeichen 20/3: 15 21 10/101 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro in Groß Meckelsen öffentlich aus. 
 
 
Groß Meckelsen, den 30. Juni 2018 
 
Gemeinde Groß Meckelsen 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Jahresabschluss 2012 
der Gemeinde Hipstedt und Entlastungserteilung 

 
 
Der Rat der Gemeinde Hipstedt hat in seiner Sitzung am 28.05.2018 folgende Beschlüsse gefasst: 

- Der Jahresabschluss der Gemeinde Hipstedt für das Haushaltsjahr 2012 wird in der vorliegenden Fassung beschlos-
sen. 

- Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2012 die Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss 2012 und der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) 
während der Dienststunden bei der Samtgemeinde Geestequelle, Bohlenstraße 10, 27432 Oerel, öffentlich aus. 
 
 
Hipstedt, 30. Juni 2018 
 
Gemeinde Hipstedt 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Jahresabschluss 2012 
der Gemeinde Oerel und Entlastungserteilung 

 
 

Der Rat der Gemeinde Oerel hat in seiner Sitzung am 11.06.2018 folgende Beschlüsse gefasst: 

- Der Jahresabschluss der Gemeinde Oerel für das Haushaltsjahr 2012 wird in der vorliegenden Fassung beschlos-
sen. 

- Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2012 die Entlastung erteilt. 
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Der Jahresabschluss 2012 und der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) 
während der Dienststunden bei der Samtgemeinde Geestequelle, Bohlenstraße 10, 27432 Oerel, öffentlich aus. 
 
 
Oerel, 30. Juni 2018 
 
Gemeinde Oerel 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Eröffnungsbilanz 2012 
der Gemeinde Reeßum 

 
 
Der Rat der Gemeinde Reeßum hat in seiner Sitzung am 25.06.2018 die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2012 mit einer 
Bilanzsumme von 4.754.967,53 EUR und einem Basis-Reinvermögen von 4.063.089,78 EUR beschlossen. 
 
Die Eröffnungsbilanz 2012 der Gemeinde Reeßum und der Bericht über die Prüfung der Eröffnungsbilanz des Rech-
nungsprüfungsamtes können während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde Sottrum eingesehen werden. 
 
 
Reeßum, 30. Juni 2018 
 
Körner 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Jahresabschluss 2016 
der Gemeinde Rhade und Entlastungserteilung 

 
 
Der Rat der Gemeinde Rhade hat in seiner Sitzung am 13.06.2018 folgende Beschlüsse gefasst: 

 Der Jahresabschluss der Gemeinde Rhade für das Haushaltsjahr 2016 wird in der vorliegenden Fassung beschlos-
sen. 

 Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2016 die Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss 2016 und der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) 
während der Öffnungszeiten bei der Gemeinde Rhade, 27404 Rhade, im Gemeindebüro, öffentlich aus. 
 
 
Rhade, 30. Juni 2018 
 
Gemeinde Rhade  
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

1. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Nutzung und die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung der Gemeindebücherei Scheeßel 
 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 in der 
zurzeit gültigen Fassung und der §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 
23. Januar 2007 in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Scheeßel in seiner Sitzung am 14.06.2018 
folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Nutzung und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Gemeindebücherei Scheeßel beschlossen: 
 
 

Artikel I 

 
Die Satzung der Gemeinde Scheeßel über die Nutzung und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Gemein-
debücherei Scheeßel vom 27.04.2017 wird wie folgt geändert: 
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1. In § 2 wird nach Absatz 3 folgender neuer Absatz zugefügt: 

 (4) Die personenbezogenen Daten werden vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 
behandelt und gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Einwilligung des Betroffenen. 

2. In § 3 Absatz 1 wird das Wort „Unterschrift“ durch das Wort „Namen“ ersetzt. 

3. In § 3 Absatz 4 werden die Medien „Kinder-/Musik-CDs“ ersatzlos gestrichen. 

4. Der bisherige § 4 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: 
 

§ 4 
Gebühren 

 
(1) Als Gebühr für den Leseausweis und die Nutzung werden erhoben: 

 1. Ausstellung Leseausweis 5,00 € 

 2. Jahresgebühr Leseausweis 

  2.1 Erwachsene 10,00 € 

  2.2 Ehrenamtskarteninhaber / Jugendleiterkarteninhaber 5,00 € 

  2.3 Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16. Lebensjahr, 
    Schüler, Studenten und Auszubildende bis zur 
    Vollendung des 25. Lebensjahres, Ableistende von 
    Freiwilligendienste, Empfänger öffentlicher 
    Transferleistungen (z.B. ALG II, AsylbLG) gebührenfrei   
      (mit Nachweis) 
 
(2) Als Ausleihgebühr werden erhoben: 

 1. Bücher und Zeitschriften gebührenfrei   

 2. je Hörbuch-CD gebührenfrei   
 
(3) Als sonstige Gebühren werden erhoben: 

 1. Säumnisgebühren bei Überschreitung der Leihdauer 
  je Medium und angefangene Woche  
  für alle Nutzerinnen und Nutzer 1,00 € 

 2. Je Erinnerungskarte 1,00 € 

 3. Mahnbescheid nach zweimaliger erfolgloser Rückgabeerinnerung 
  zzgl. der Säumnisgebühren gem. Ziffer 1 15,00 € 

 4. bei geringfügiger Beschädigung der Medien 3,00 € 

 5. Einarbeitung eines Ersatzexemplars eines beschädigten oder 
  in Verlust geratenen Mediums 5,00 € 
  zzgl. Wiederbeschaffungskosten 

 6. Bestellung Fernleihe zzgl. Portoauslagen 3,00 € 

 7. Ausstellung eines Ersatz-Leseausweises 10,00 € 
 
(4) Gebührenschuldner ist die Nutzerin/der Nutzer der Gemeindebücherei bzw. 
 deren/dessen gesetzlicher Vertreter. 

 
 

Artikel II 

 
Diese Satzung tritt am 1. August 2018 in Kraft. 
 
 
Scheeßel, den 14. Juni 2018 
 
Käthe Dittmer-Scheele  (L. S.) 
Die Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 
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Jahresabschluss 2015 
der Gemeinde Scheeßel und Entlastungserteilung 

 
 
Der Rat der Gemeinde Scheeßel hat in seiner Sitzung am 14.06.2018 über den Jahresabschluss 2015 beschlossen. Der 
Bürgermeisterin wurde für dieses Haushaltsjahr die Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 einschließlich des Rechenschaftsberichtes liegt zusammen mit dem 
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes sowie der Stellungnahme der Bürgermeisterin im Anschluss an die öffent-
liche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden bei der Gemeinde 
Scheeßel, Untervogtplatz 1, 27383 Scheeßel, Zimmer 6, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 
Scheeßel, den 15.06.2018 
 
Gemeinde Scheeßel 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung 
Behrens 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Sittensen für das Haushaltsjahr 2018 

 
 

Aufgrund des § 115 NKomVG hat der Rat der Gemeinde Sittensen in der Sitzung am 07.06.2018 folgende Nachtrags-
haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
erhöht um vermindert um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes 
einschließlich der 

Nachträge festgesetzt auf 

EURO EURO EURO EURO 

Ergebnishaushalt 

ordentliche Erträge 8.744.100 0 0 8.744.100 

ordentliche Aufwendungen 10.155.800 31.200 0 10.187.000 

 
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 

außerordentliche Aufwendung 0 0 0 0 

 
Finanzhaushalt 

Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 

8.434.700 0 0 8.434.700 

Auszahlungen aus 
Laufender Verwaltungstätigkeit 

9.238.800 31.200 0 9.270.000 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 410.000 291.700 0 701.700 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.141.800 6.616.900 0 7.758.700 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 5.000.000 0 5.000.000 

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 37.900 0 0 37.900 

Nachrichtlich:     

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushaltes 

8.844.700 5.291.700 0 14.136.400 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushaltes 

10.418.500 6.648.100 0 17.066.600 
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§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 5.000.000 Euro erhöht und damit 
auf 5.000.000 Euro neu festgesetzt. 
 
 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 

 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 
 
 

§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
Sittensen, 7. Juni 2018 
 
Miesner (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
26. Juni 2018 unter dem Aktenzeichen 20/3: 15 21 10/106 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus in Sittensen öffentlich aus. 
 
 
Sittensen, den 30. Juni 2018 
 
Gemeinde Sittensen 
Der Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

C. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

Änderung 
der Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof 

der Ev.-luth. Kirchengemeinde Elsdorf in 27404 Elsdorf, Molkereistraße 

 
 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Elsdorf für den 
Friedhof in 27404 Elsdorf am 11.06.2018 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 

 
Die Friedhofsordnung der Ev.-luth. Kirchengemeinde Elsdorf in der Fassung vom 23.11.2009 wird wie folgt geändert: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein 
sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkün-
det, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. 
Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 
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§ 1 Abs. 2 und 3 werden wie folgt geändert: 

 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev. luth. Kirchenge-

meinde Elsdorf sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte 
besaßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i. S. d. Niedersächsischen 
Bestattungsgesetzes. 

 
(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
 
§ 2 wird wie folgt geändert: 

 
§ 2 

Friedhofsverwaltung 

 
(1) Der Friedhof ist eine unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet 

(Friedhofsverwaltung). 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen und staat-

lichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen Ausschuss 

oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 
 
(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder 

Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer 
Anlagen, dem Tätigwerden von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten 
dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

 
 
§ 3 wird wie folgt geändert: 

 
§ 3 

Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund beschränkt 

geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Eine Verlängerung 

von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur 
noch in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte beste-
hen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abge-
laufen waren. Grabstellen an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen 
nicht neu belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen von 
dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden 
Nutzungsrechten zulassen. 

 
(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird 

erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine 
angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 

 
 
§ 4 wird wie folgt geändert: 

 
§ 4 

Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorübergehend geschlossen wer-

den. 
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§ 5 wird wie folgt geändert: 

 
§ 5 

Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich 

in verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die 
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der Fried-
hofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 

 
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:  

 a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art - ausgenommen Kinderwagen, Roll-
stühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Dienst-
leistungserbringer - zu befahren, 

 b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten, 

 c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 

 d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwerten, 

 e) Druckschriften und andere Medien (z. B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen 
der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 

 f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu entsor-
gen, 

 g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu verun-
reinigen, 

 h) Hunde unangeleint mitzubringen. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen anderer nicht beeinträchtigt werden. 
 
(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
 
§ 6 wird wie folgt geändert: 

 
§ 6 

Dienstleistungen 

 
(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof geltenden 

Bestimmungen zu beachten. 
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher und personeller 

Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer 

untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende 
Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 

 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur 

an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der 
Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung der Tages-
arbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf 
dem Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasserent-
nahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 

 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit 

ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 
 
§ 7 wird wie folgt geändert: 

 
§ 7 

Anmeldung einer Bestattung 

 
(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Friedhofsverwal-

tung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich 
Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 
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(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken 
soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche 
getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. 

 
(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungsrecht nachzu-

weisen. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestattung fest. Die 

Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden. 
 
 
§ 8 wird wie folgt geändert: 
 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht nach 

Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichti-
ger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 

 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, chemische 

oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern oder der die Verwesung der 
Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. 

 
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge ist die 

Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 2 ent-

sprechend. 
 
(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz 

zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 
 
(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen 

nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern. 

 
 
§ 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 
Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre. Bei verstorbenen Kindern bis einschl. 4 Jahre beträgt die Ruhezeit 20 Jahre. 
 
 
§ 9 a entfällt 

 
 
§ 11 Abs. 1 bis 3 werden wie folgt geändert: 

 
(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: 

 a) Reihengrabstätten (§ 12), 

 b) Wahlgrabstätten (§ 13), 

 c) Urnenreihengrabstätten (§ 14), 

 d) Urnenwahlgrabstätten (§ 15), 

 e) Reihengrabstätten auf dem Rasenfeld (§ 16), 

 f) Urnenreihengrabstätten auf dem Rasenfeld (§ 17), 

 g) Familienurnenwahlgrabstätten (§ 18). 
 
(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungs-

rechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils 
nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben 
jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 

 
(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb 

eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung 
besteht nicht. 
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§ 11 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

 
In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet werden, wenn die bereits 
bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz 
über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter war. 
 
 
§ 11 Abs. 6 b) wird wie folgt ergänzt: 

 
für Urnen: 
die Größe richtet sich nach der jeweiligen Urnengrabart. 
 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof 
maßgebend. 
 
 
§ 11 Abs. 8 wird wie folgt geändert: 

 
Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwaltung bestimmt oder 
zugelassen sind. 
 
 
§ 11 wird um die Abs. 9 und 10 wie folgt ergänzt: 

 
(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.), 

soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofs-
verwaltung. 

 
(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim Ausheben des 

Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch entstehenden Kosten von der 
nutzungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausge-
nommener Pflanzen besteht nicht. 

 
 
§ 12 Abs. 1 S. 1 wird wie folgt geändert: 

 
Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Bestattung der 
Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. 
 
 
§ 12 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 
Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit durch ein Hinweis-
schild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 
 
 
§ 13 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben werden. 

Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre bzw. bei Personen unter 5 Jahre 20 Jahre vom Tage der Verlei-
hung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt. 

 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte um 

30 Jahre verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlän-
gerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrab-
stätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. 4Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebüh-
renordnung. 

 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende Angehörige bestattet werden: 

 a) Ehegatte, 

 b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 

 c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten, 

 d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 

 e) Eltern, 

 f) Geschwister, 

 g) Stiefgeschwister, 

 h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben. 
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 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den bestattungsberechtigten Personen bestat-

tet wird. Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten 
Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwal-
tung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch nicht ver-
wandter Personen bedarf eines Antrags der nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsver-
waltung. 

 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 Buchstaben a) 

bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen der 
bisherigen und der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung erforderlich. 

 
(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer bestattungs-

berechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftliche Einverständnis-
erklärung der Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat die nutzungsberechtigte Per-
son nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die 
nach Absatz 3 bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. 

 
 Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnach-

folger oder die Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer 
Nutzungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. 

 
 Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so 

kann er oder sie das Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche 
nicht vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes bestattungsbe-
rechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4. 

 
 
§ 14 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung von Aschen vergeben. In einer Urnenreihengrabstätte darf nur eine 

Asche bestattet werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten auch die Vor-

schriften für Reihengrabstätten. 
 
 
§ 15 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen zur Bestattung einer Asche für die Dauer von 

30 Jahren vergeben. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch die Vor-

schriften für Wahlgrabstätten. 
 
 
§ 16 Abs. 2 S. 3 wird wie folgt geändert: 

 
Die Kosten sind in der Gebühr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 bzw. 6 der Friedhofsgebührenordnung enthalten. 
 
 
§ 17 wird wie folgt geändert: 

 
§ 17 

Urnenreihengrabstätten auf dem Rasenfeld 

 
Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Reihengrabstätten auf dem 
Rasenfeld auch für Urnengrabstätten auf dem Rasenfeld. 
 
 
§ 18 wird wie folgt geändert: 

 
§ 18 

Familienurnenwahlgrabstätte 

 
(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen zur Bestattung einer Asche für die Dauer von 

30 Jahren vergeben. 
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(2) Es sind nur liegende Grabmale mit einer Breite von max. 0,50 m und einer Tiefe von 0,40 m zulässig. Die Höhe der 
Hinterkante beträgt max. 0,25 m. 

 
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch die Vor-

schriften für Wahlgrabstätten. 
 
 
§ 19 wird wie folgt geändert: 

 
§ 19 

Rückgabe von Wahlgrabstätten 

 
(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letz-

ten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen 
bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

 
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer Wahlgrabstätten besondere schriftliche 

Vereinbarungen über die künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von derartigen Vereinbarun-
gen besteht nicht. 

 
 
§ 20 wird wie folgt geändert: 

 
§ 20 

Bestattungsverzeichnis 

 
Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an welcher 
Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 
 
 
§ 21 wird wie folgt geändert: 

 
§ 21 

Gestaltungsgrundsatz 

 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des 
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt werden. 
 
 
§ 22 Abs. 1 S. 1-3 werden wie folgt geändert: 

 
Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes bewirken 
oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christlichen 
Glauben richten. Im Übrigen gilt § 20 entsprechend. 
 
 
§ 22 Abs. 2 - 4 werden wie folgt geändert: 

 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der Wertschöpfungs-

kette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderar-
beit“ hergestellt sind. 

 
(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Hierfür sind die 

nutzungsberechtigten Personen verantwortlich. 
 
(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unter-

haltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr 
im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen tref-
fen (z. B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). 

 
 Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer 

festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen 
oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen 
nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche 
Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
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§ 22 Abs. 5 entfällt 

 
 
§ 23 wird wie folgt geändert: 

 
§ 23 

Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungsrechts 

angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche 
Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht gestattet. 

 
(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die Verpflich-

tung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder Bestattungen behindernde Hecken und 

Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfer-
nen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

 
(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der Fried-

hofsverwaltung. 
 
(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Personen und Tiere hervor-

gerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 
 
 
§ 24 wird wie folgt geändert: 

 
§ 24 

Grabpflege, Grabschmuck 

 
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch nicht abbaubaren 

Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist nicht gestattet. 
 
(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauer-

gestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze 
verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszeichen. 

 
(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. 
 
 
§ 25 wird wie folgt geändert: 

 
§ 25 

Vernachlässigung 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach 

schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung 
zu bringen. Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. 

 
 Ist die nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann die Friedhofsverwal-

tung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich 
unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person auf-
gefordert, das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Beschei-
des zu entfernen. 

 
(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch 

eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die 
unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der 
Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, 
kann die Friedhofsverwaltung 

 a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 

 b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen. 
 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist 

die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Fried-
hofsverwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen oder entfernen lassen. 
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§ 26 wird wie folgt geändert: 

 
§ 26 

Errichtung und Änderung von Grabmalen 

 
(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen 

mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des technischen Regel-
werks entspricht. 

 
(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf im Maßstab 1:10 beizufügen. In den Anzeigeunterlagen sollen alle wesent-

lichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die 
Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein. 

 
(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der 

Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das 
technische Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen werden, wenn die 
Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit 
der Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt. 

 
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jah-

res nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist. 
 
(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe 

nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher 
sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der 
Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen Anleitung zur Standsicherheit von 
Grabmalanlagen (TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie e. V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die 
Planung, Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen. 

 
(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleistungs-

erbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, Berechnung und Ausführung von Grün-
dungen) eine Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen. Die gleichwertige Qualifikation 
i. S. v. Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 
(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung spätestens 

sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahmeprüfung und die Abnahme-
bescheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal vorzulegen. 

 
(8) Fachlich geeignet i. S. v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage 

sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart zu wählen und 
nach der TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer 
müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu 
dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können 
und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren. 

 
(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht den Anzeige-

unterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nutzungsberechtigten Per-
son eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergeb-
nislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungs-
berechtigten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und ande-
rer Anlagen gilt § 19 Absatz 4. 

 
 
§ 27 wird wie folgt geändert: 

 
§ 27 

Mausoleen und gemauerte Grüfte 

 
(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen der bestehenden 

Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. 3Im Übrigen gelten § 19 Absätze 3 und 4 entspre-
chend. 

 
(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist nur möglich, wenn 

sich die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, 
alle mit der Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrs-
sicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten 
Grüfte von den nutzungsberechtigten Personen vollständig zu entfernen. 
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§ 28 wird wie folgt geändert: 

 
§ 28 

Entfernung 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofs-

verwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung über das Abräumen der Grabstätten veranlasst die 

Friedhofsverwaltung die Entfernung von Grabmalen und anderen Anlagen. Innerhalb von drei Monaten nach der 
Bekanntmachung über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Nut-
zungszeit können die nutzungsberechtigten Personen Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen, soweit es 
sich nicht um Grabmale nach § 26 handelt. 

 
 Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie ist auch nicht zur Auf-

bewahrung abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen verpflichtet. Die Friedhofsverwaltung hat auch keinen 
Gebührenbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst abräumt. 

 
 
Es werden die §§ 29 bis 33 neu eingefügt: 

 
§ 29 

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten. 
 
 

§ 30 
Leichenhalle 

 
(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis des Kirchenvor-

standes betreten werden. 
 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von einem 

Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. 2Särge sollen spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der 
Trauerfeier geschlossen werden. 

 
(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzge-

setz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeit-
punkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schrift-
licher Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden. 

 
 

§ 31 
Benutzung der Friedhofskapelle 

 
(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfügung. 
 
(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer 

nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen 
Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche 
bestehen. 

 
 

§ 32 
Haftung 

 
Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grabmale, 
und andere Anlagen entstehen. 
 
 

§ 33 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebüh-
renordnung zu entrichten. 
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§ 2 

 
(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am 01.08.2018 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 23. November 2009 außer Kraft. 
 
 
Elsdorf, den 11.06.2018 
 
Kirchenvorstand der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Elsdorf 

 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung hat der Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises 
Bremervörde-Zeven am 12.06.2018 kirchenaufsichtlich genehmigt. 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Änderung 
der Friedhofsgebührenordnung (FGO) für den Friedhof 

der Ev.-luth. Kirchengemeinde Elsdorf in 27404 Elsdorf, Molkereistraße 

 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 33 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Elsdorf für den Friedhof in 27404 Elsdorf am 11.06.2018 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlos-
sen: 
 
 

§ 1 

 
Die Friedhofsgebührenordnung der Ev.-luth. Kirchengemeinde Elsdorf in der Fassung vom 23.11.2009 wird wie folgt 
geändert: 
 

§ 2 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 

 1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihm 
zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 

 2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 

 3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder 
wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 

 1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 

 2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder 
wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nutzungsrechtes für die 

gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der 
gesamten Verlängerung der Grabstätte. 

 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der jeweiligen gebühren-

pflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshandlung. 
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§ 4 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, sofern ausste-

hende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 5 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der 

Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurun-
den ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 

 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder die Gebühren-

schuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungszwangsverfahren 

eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu 
tragen. 

 

§ 6 wird wie folgt geändert: 

 

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 

 1. Reihengrabstätte: 

  für Personen ab 5 Jahre für 30 Jahre: 270,00 Euro 

  für Personen bis einschl. 4 Jahre für 20 Jahre 60,00 Euro 

 2. Wahlgrabstätte: 

  für 30 Jahre - je Grabstelle -: 300,00 Euro 

 3. Urnenreihengrabstätte: 

  für 30 Jahre: 50,00 Euro 

 4. Urnenwahlgrabstätte: 

  für 30 Jahre - je Grabstelle -: 75,00 Euro 

 5. Reihengrabstätte auf dem Rasenfeld: 

  für 30 Jahre, inkl. Pflege durch den Träger des Friedhofes und Plakette auf der Stele 

  - je Grabstelle -: 1.500,00 Euro 

 6. Urnenreihengrabstätte auf dem Rasenfeld: 

  für 30 Jahre, inkl. Pflege durch den Träger des Friedhofes und Plakette auf der Stele 

  - je Grabstelle -: 720,00 Euro 

 7. Familienurnenwahlgrabstätte: 

  für 30 Jahre - je Grabstelle -: 75,00 Euro 

 8. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte 
  gem. § 11 Absatz 5 der Friedhofsordnung: 

  a) eine Gebühr gemäß Nr. 9 zur Anpassung an die neue Ruhezeit und 

  b) eine Gebühr gemäß Abschnitt II Nr. 2. 

 9. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten (gem. § 13 Absatz 2 FO) ist für 
jedes Jahr, um das das Nutzungsrecht verlängert wird, 1/30 der Gebühren nach Nummer 2, 4 oder 7 zu entrich-
ten. 

 
  Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich. 
 
  Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte Nut-

zungszeit im Voraus erhoben. 
  



 260 

 

II. Gebühren für die Bestattung: 

 Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüssigen Erde: 

 1. für eine Erdbestattung: 150,00 Euro 

  für Personen bis einschl. 4 Jahre: 75,00 Euro 

 2. für eine Urnenbestattung: 50,00 Euro 
 

III. Verwaltungsgebühren: 

 Gebühren für die Genehmigung und Errichtung oder Änderung von Grabmalen sowie für die 
 Überprüfung der Standsicherheit während der Dauer des Nutzungsrechts: 20,00 Euro 
 

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr zur Finanzierung der Kosten insbesondere für die Bewirtschaftung 
 des Friedhofes und der Unterhaltung der Außenanlagen: 

 Für ein Jahr - je Grabstelle -: 8,20 Euro 
 

V. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer/Friedhofskapelle: 

 1. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer je Sarg: 125,00 Euro 

 2. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle je Trauerfeier: 250,00 Euro 
 

§ 7 wird wie folgt geändert: 

 
Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Auf-
wand berechnet. 
 
 

§ 2 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am 01.08.2018 in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der Fassung vom 

23.11.2009 außer Kraft. 
 
 
Elsdorf, den 11.06.2018  
 
Kirchenvorstand der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Elsdorf 

 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung hat der Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises 
Bremervörde-Zeven am 12.06.2018 kirchenaufsichtlich genehmigt. 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Änderung 
der Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof 

der Ev.-luth. Kirchengemeinde Oese in 27432 Basdahl 
 
 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Oese für den 
Friedhof in 27432 Basdahl am 04.06.2018 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 

 
Die Friedhofsordnung der Ev.-luth. Kirchengemeinde Oese in der Fassung vom 09.10.1985 wird wie folgt geändert: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein 
sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkün-
det, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. 
Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 
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I. Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Oese in seiner jeweiligen Größe. Der 

Friedhof umfasst zurzeit die Flurstücke 39/5, 275/44 und 277/105 Flur 1 der Gemarkung Oese und umfasst insge-
samt 4.264,00 qm. Eigentümerin des Flurstückes ist die Ev.-luth. Christophorus-Kirchengemeinde Oese. 

 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev. luth. Christopho-

rus-Kirchengemeinde Oese sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten 
Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i. S. d. Nieder-
sächsischen Bestattungsgesetzes. 

 
(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
 

§ 2 
Friedhofsverwaltung 

 
(1) Der Friedhof ist eine unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet 

(Friedhofsverwaltung). 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen und staat-

lichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen Ausschuss 

oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 
 
(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder 

Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer 
Anlagen, dem Tätigwerden von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten 
dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

 
 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund beschränkt 

geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Eine Verlängerung 

von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur 
noch in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte beste-
hen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abge-
laufen waren. Grabstellen an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen 
nicht neu belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen von 
dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden 
Nutzungsrechten zulassen. 

 
(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird 

erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine 
angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 

 
 

II. Ordnungsvorschriften 

 
§ 4 

Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorübergehend geschlossen werden. 
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§ 5 

Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich 

in verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die 
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der Fried-
hofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 

 
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 

 a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art - ausgenommen Kinderwagen, Roll-
stühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Dienst-
leistungserbringer - zu befahren, 

 b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten, 

 c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 

 d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwerten, 

 e) Druckschriften und andere Medien (z. B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen 
der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 

 f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu entsor-
gen, 

 g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu verun-
reinigen, 

 h) Hunde unangeleint mitzubringen. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen anderer nicht beeinträchtigt werden. 
 
(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
 

§ 6 
Dienstleistungen 

 
(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof geltenden 

Bestimmungen zu beachten. 
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher und personeller 

Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer 

untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende 
Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 

 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur 

an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der 
Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung der Tages-
arbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf 
dem Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasserent-
nahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 

 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit 

ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 

 
§ 7 

Anmeldung einer Bestattung 

 
(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Friedhofsverwal-

tung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich 
Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 

 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken 

soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche 
getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. 
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(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungsrecht nachzu-
weisen. 

 
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestattung fest. Die 

Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden. 
 
 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht nach 

Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichti-
ger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 

 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, chemische 

oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern oder der die Verwesung der 
Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. 

 
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge ist die 

Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 2 ent-

sprechend.  
 
(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz 

zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 
 
(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen 

nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern. 

 
 

§ 9 
Ruhezeiten 

 
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre. 
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen 

 
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Gesundheits-

behörde ausgegraben oder umgebettet werden. 
 
(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle Kosten zu über-

nehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer oder baulicher Anla-
gen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 

 
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmungen 

des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 
 
 

IV. Grabstätten 

 
§ 11 

Allgemeines 

 
(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: 

 a) Reihengrabstätten (§ 12), 

 b) Wahlgrabstätten (§ 13), 

 c) Urnenreihengrabstätten (§ 14), 

 d) Urnenwahlgrabstätten (§ 15), 

 e) Pflegeleichte Urnenreihengrabstelle auf dem Rasenfeld (§ 16). 
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(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungs-

rechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils 
nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben 
jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 

 
(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb 

eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung 
besteht nicht. 

 
(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden. 2Eine verstorbene Mutter und 

ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis 
zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden. 

 
(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet werden, wenn die 

bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach 
dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter war. 

 
(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 

 a) für Särge von Kindern: 
  Länge: 150 cm, Breite 90 cm, 

  von Erwachsenen: 
  Länge: 250 cm, Breite 120 cm, 

 b) für Urnen: 
  Länge: 70 cm, Breite 70 cm. 
 
 Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den 

Friedhof maßgebend. 
 
(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der 

Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 
0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 

 
(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwaltung bestimmt 

oder zugelassen sind. 
 
(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.), 

soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofs-
verwaltung. 

 
(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim Ausheben des 

Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch entstehenden Kosten von der 
nutzungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausge-
nommener Pflanzen besteht nicht. 

 
 

§ 12 
Reihengrabstätten 

 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Bestattung der 

Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit durch ein 

Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 
 
 

§ 13 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben werden. 

Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht 
wird eine Urkunde ausgestellt. 

 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte um 

30 Jahre verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlän-
gerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrab-
stätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. 4Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebühren-
ordnung. 
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(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende Angehörige bestattet werden: 

 a) Ehegatte, 

 b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 

 c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten, 

 d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 

 e) Eltern, 

 f) Geschwister, 

 g) Stiefgeschwister, 

 h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben. 
 
 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den bestattungsberechtigten Personen bestat-

tet wird. Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten 
Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwal-
tung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch nicht ver-
wandter Personen bedarf eines Antrags der nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsver-
waltung. 

 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 Buchstaben a) 

bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen der 
bisherigen und der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung erforderlich. 

 
(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer bestattungs-

berechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniser-
klärung der Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat die nutzungsberechtigte Person 
nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die 
nach Absatz 3 bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nut-
zungsrecht innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die 
Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsbe-
rechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran 
interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 
genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die aufgrund ihres 
oder seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4. 

 
 

§ 14 
Urnenreihengrabstätten 

 
(1) Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung von Aschen vergeben. In einer Urnenreihengrabstätte darf nur eine 

Asche bestattet werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten auch die Vor-

schriften für Reihengrabstätten. 
 
 

§ 15 
Urnenwahlgrabstätten 

 
(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen zur Bestattung einer Asche für die Dauer von 

30 Jahren vergeben. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch die Vor-

schriften für Wahlgrabstätten. 
 
 

§ 16 
Pflegeleichte Urnenreihengrabstelle auf dem Rasenfeld 

 
(1) Die Fläche ist eine Rasenfläche, die sich gärtnerisch von den übrigen Gräbern unterscheidet. 
 
(2) Auf der vom Friedhof bereit gestellten Stele wird der Name des/der Verstorbenen, das Geburtsdatum und der 

Todestag auf Kosten des Nutzungsberechtigten angebracht. Die Beschriftung erfolgt durch den Träger des Fried-
hofes nach Absprache mit dem Nutzungsberechtigten. Die Kosten sind in der Gebühr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 der 
Friedhofsgebührenordnung enthalten. 

 
(3) Die Pflege der Rasenfläche und der übrigen gärtnerischen Anlagen erfolgt durch den Träger des Friedhofes. Um 

die Pflege der Rasenfläche durch die Friedhofsverwaltung nicht zu behindern, ist das Aufstellen von Blumen, 
Kränze, Vasen und sonstigem Grabschmuck untersagt. 
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(4) Die Dauer des Nutzungsrechts beträgt 30 Jahre vom Tag der Verleihung an gerechnet. 
 
 

§ 17 
Rückgabe von Wahlgrabstätten 

 
(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letz-

ten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen 
bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

 
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer Wahlgrabstätten besondere schriftliche 

Vereinbarungen über die künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von derartigen Vereinbarun-
gen besteht nicht. 

 
 

§ 18 
Bestattungsverzeichnis 

 
Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an welcher 
Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 
 
 

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 

 
§ 19 

Gestaltungsgrundsatz 

 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des 
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
 
 

§ 20 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes bewir-

ken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christ-
lichen Glauben richten. Im Übrigen gilt § 20 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite 
oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden. 

 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der Wertschöpfungs-

kette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderar-
beit“ hergestellt sind. 

 
(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Hierfür sind die 

nutzungsberechtigten Personen verantwortlich. 
 
(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unter-

haltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr 
im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen tref-
fen (z. B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). 

 
 Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer 

festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen 
oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen 
nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche 
Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 

 
 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten 

 
§ 21 

Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungsrechts 

angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche 
Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht gestattet. 



 267 

 
(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die Verpflich-

tung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder Bestattungen behindernde Hecken und 

Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfer-
nen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

 
(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der Fried-

hofsverwaltung. 
 
(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Personen und Tiere hervor-

gerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 
 
 

§ 22 
Grabpflege, Grabschmuck 

 
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch nicht abbaubaren 

Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist nicht gestattet. 
 
(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauer-

gestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze 
verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszeichen. 

 
(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. 
 
 

§ 23 
Vernachlässigung 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach 

schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung 
zu bringen. Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. 

 
 Ist die nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann die Friedhofsverwal-

tung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich 
unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person auf-
gefordert, das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Beschei-
des zu entfernen. 

 
(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch 

eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die 
unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der 
Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, 
kann die Friedhofsverwaltung 

 a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 

 b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen. 
 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist 

die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Fried-
hofsverwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen oder entfernen lassen. 

 
 

VII. Grabmale und andere Anlagen 

 
§ 24 

Errichtung und Änderung von Grabmalen 

 
(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen 

mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des technischen Regel-
werks entspricht. 

 
(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf im Maßstab 1:10 beizufügen. In den Anzeigeunterlagen sollen alle wesent-

lichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die 
Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein. 
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(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der 
Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das 
technische Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen werden, wenn die 
Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit 
der Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt. 

 
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jah-

res nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist. 
 
(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe 

nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher 
sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der 
Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen Anleitung zur Standsicherheit von 
Grabmalanlagen (TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie e. V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die 
Planung, Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen. 

 
(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleistungs-

erbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, Berechnung und Ausführung von Grün-
dungen) eine Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen. Die gleichwertige Qualifikation 
i. S. v. Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 
(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung spätestens 

sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahmeprüfung und die Abnahme-
bescheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal vorzulegen. 

 
(8) Fachlich geeignet i. S. v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage 

sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart zu wählen und 
nach der TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer 
müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu 
dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können 
und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren. 

 
(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht den Anzeige-

unterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nutzungsberechtigten Per-
son eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergeb-
nislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungs-
berechtigten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und ande-
rer Anlagen gilt § 19 Absatz 4. 

 
 

§ 25 
Mausoleen und gemauerte Grüfte 

 
(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen der bestehenden 

Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. 3Im Übrigen gelten § 19 Absätze 3 und 4 entspre-
chend. 

 
(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist nur möglich, wenn 

sich die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, 
alle mit der Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrs-
sicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten 
Grüfte von den nutzungsberechtigten Personen vollständig zu entfernen. 

 
 

§ 26 
Entfernung 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofs-

verwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung über das Abräumen der Grabstätten veranlasst die 

Friedhofsverwaltung die Entfernung von Grabmalen und anderen Anlagen. Innerhalb von drei Monaten nach der 
Bekanntmachung über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Nut-
zungszeit können die nutzungsberechtigten Personen Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen, soweit es 
sich nicht um Grabmale nach § 26 handelt. 

 
 Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie ist auch nicht zur Auf-

bewahrung abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen verpflichtet. Die Friedhofsverwaltung hat auch keinen 
Gebührenbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst abräumt. 
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§ 27 

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten. 
 
 

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 

 
§ 28 

Leichenhalle 

 
(1) Es steht die Leichenhalle der Gemeinde Oese zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung zur Verfügung. 
 
(2) Es gelten die Regelungen der Gemeinde Oese zur Nutzung der Leichenhalle. 
 
 

§ 29 
Benutzung der Kirche 

 
(1) Für verstorbene Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes Mitglied einer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kir-

chen in Deutschland e. V. angehörigen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften waren, steht für die Trauerfeier die 
Kirche zur Verfügung. 

 
(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer 

nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen 
Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche 
bestehen. 

 
 

IX. Haftung und Gebühren 

 
§ 30 

Haftung 

 
Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grabmale, 
und andere Anlagen entstehen. 
 
 

§ 31 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebüh-
renordnung zu entrichten. 
 
 

§ 2 

 
(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am 01.08.2018 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 09.10.1985 außer Kraft. 
 
 
Oese, den 04.06.2018 
 
Kirchenvorstand der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Oese 

 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung hat der Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises 
Bremervörde-Zeven am 12.06.2018 kirchenaufsichtlich genehmigt. 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 
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Änderung 
der Friedhofsgebührenordnung (FGO) für den Friedhof 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Oese in 27432 Basdahl 

 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 31 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Oese für den Friedhof in 27432 Basdahl am 04.06.2018 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlos-
sen: 
 
 

§ 1 

 
Die Friedhofsgebührenordnung der Ev.-luth. Kirchengemeinde Oese in der Fassung vom 02.05.2005 wird wie folgt 
geändert: 
 

§ 2 wird wie folgt geändert: 

 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 

 1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihm 
zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 

 2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 

 3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder 
wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 

 1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 

 2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder 
wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 wird wie folgt geändert: 
 

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nutzungsrechtes für die 
gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der 
gesamten Verlängerung der Grabstätte. 

 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der jeweiligen gebühren-

pflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshandlung. 
 

§ 4 wird wie folgt geändert: 
 

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, sofern ausste-

hende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 5 wird wie folgt geändert: 
 

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der 
Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurun-
den ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 

 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder die Gebühren-

schuldnerin zu erstatten. 
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(3)  Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungszwangsverfahren 
eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu 
tragen. 

 

§ 6 wird wie folgt geändert: 

 

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 

 1. Reihengrabstätte: 

  für Personen ab 6 Jahre für 30 Jahre: 40,00 Euro 

  für Personen bis einschl. 5 Jahre für 30 Jahre: 20,00 Euro 

 2. Wahlgrabstätte: 

  für Personen ab 6 Jahre für 30 Jahre - je Grabstelle -: 60,00 Euro 

  für Personen bis einschl. 5 Jahre für 30 Jahre - je Grabstelle -: 30,00 Euro 

 3. Urnenreihengrabstätte: 

  für 30 Jahre: 40,00 Euro 

 4. Urnenwahlgrabstätte: 

  für 30 Jahre - je Grabstelle -: 60,00 Euro 

 5. Pflegeleichte Urnenreihengrabstelle auf dem Rasenfeld: 

für 30 Jahre, inkl. Pflege durch den Träger des Friedhofes. Es ist keine Grabplatte und 
-schmuck zugelassen. Die Friedhofsverwaltung sorgt für das Anbringen einer Plakette 
mit dem Vor- und Nachnamen der/des Verstorbenen an der Stele. 

  - je Grabstelle -: 700,00 Euro 

 6. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte gem. § 11 Absatz 6 
der Friedhofsordnung: 

  a) eine Gebühr gem. Nr. 5 zur Anpassung an die neue Ruhezeit und 

  b) eine Gebühr gem. Abschnitt II. Nr. 2 

 7. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten (gem. § 13 Absatz 2 FO) ist für 
jedes Jahr, um das das Nutzungsrecht verlängert wird, 1/30 der Gebühren nach Nummern 2 und 4 zu entrichten. 

  Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich. 

  Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte Nut-
zungszeit im Voraus erhoben. 

 

II. Gebühren für die Bestattung: 

 Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüssigen Erde: 

 1. für eine Erdbestattung: 360,00 Euro 

  für Personen bis einschl. 5 Jahre: 260,00 Euro 

 2. für eine Urnenbestattung: 180,00 Euro 
 

III. Verwaltungsgebühren: 

 Gebühren für die Genehmigung und Errichtung oder Änderung von Grabmalen sowie für die 
 Überprüfung der Standsicherheit während der Dauer des Nutzungsrechts: 30,00 Euro 
 

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr zur Finanzierung der Kosten insbesondere für die Unterhaltung der Außenanlagen 
sowie der Bewirtschaftungskosten des Friedhofes: 

 Für ein Jahr - je Grabstelle -: 4,00 Euro 

 Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird für 3 Jahre im Voraus erhoben. 
 

§ 7 wird wie folgt geändert: 

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Auf-
wand berechnet. 
 
 

§ 2 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am 01.08.2018 in Kraft. 
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(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der Fassung vom 

02.05.2005 außer Kraft. 
 
 
Oese, den 04.06.2018  
 
Kirchenvorstand der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Oese 

 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung hat der Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises 
Bremervörde-Zeven am 12.06.2018 kirchenaufsichtlich genehmigt. 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Änderung 
der Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof 

der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sittensen in 27419 Sittensen, Kirchenweg 6 

 
 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sittensen für den 
Friedhof in 27419 Sittensen am 07.03.2018 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 

 
Die Friedhofsordnung der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sittensen in der Fassung vom 18.04.2013 wird wie folgt geändert: 
 
§ 17 wird nach Satz 1 wie folgt ergänzt: 

Auf jeder Grabstelle muss ein Grabmal aufgestellt werden, dass mindestens mit dem Vornamen, Nachnamen, Geburts-
jahr und Sterbejahr des Verstorbenen versehen ist. 
 
 

§ 2 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach Ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der Fassung vom 

18.04.2013 außer Kraft. 
 
 
Sittensen, 07. März 2018 
 
Kirchenvorstand der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Sittensen 

 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung hat der Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises Bre-
mervörde-Zeven am 12.06.2018 kirchenaufsichtlich genehmigt. 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 

 
 

Änderung 
der Friedhofsgebührenordnung (FGO) für den Friedhof 

der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sittensen in 27419 Sittensen, Kirchenweg 6 

 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 29 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Sittensen für den Friedhof in 27419 Sittensen am 07.03.2018 folgende Friedhofsgebührenordnung 
beschlossen: 
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§ 1 

 
Die Friedhofsgebührenordnung der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sittensen in der Fassung vom 18.04.2013 wird wie folgt 
geändert: 
 

§ 6 I. Nr. 1-5 wird wie folgt geändert: 

 

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 

 1. Reihengrabstätte: 

  für Personen über 5 Jahre für 30 Jahre: 360,00 Euro 

  60,00 Euro 

 2. Reihengrabstätte: 

  Kindergräber bis zu 5 Jahren für 30 Jahre: 240,00 Euro 

  Verlängerung um 10 Jahre ohne Bestattungsfall 80,00 Euro 

 3. Wahlgrabstätte: 

  a) für 30 Jahre - je Grabstelle -: 450,00 Euro 

 4. Rasenreihengrabstätte inklusive Pflege durch den Friedhofsträger für 30 Jahre: 

  4.1 Sarg inklusive Grabplatte mit Beschriftung: 1.950,00 Euro 

 Die Beschriftung der Grabplatte erfolgt einheitlich mit Vornamen, Namen, Geburtsdatum und Sterbedatum. Eine 
besondere Verzierung der Grabplatte muss innerhalb von zwei Wochen nach Beerdigung bei dem Steinmetz direkt 
beauftragt und entsprechend des Umfanges direkt mit dem Steinmetz abgerechnet werden. 

 5. Ruhegemeinschaft Urne und Erdbestattung 

  5.1 Ruhegemeinschaft Partner je Urne 240,00 Euro 

  5.2 Ruhegemeinschaft Einzelurne 240,00 Euro 

  5.3 Ruhegemeinschaft Erdbestattung/Sarg/Reihengrab 360,00 Euro 
 

§ 6 II. wird wie folgt geändert: 

 
Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüssigen Erde: 

1. für eine Erdbestattung. 

 a) für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr 360,00 Euro 

 b) für Verstorbene bis zum vollendetem 5. Lebensjahr 180,00 Euro 

2. für eine Urnenbestattung: 180,00 Euro 
 

§ 6 IV. wird wie folgt geändert: 

 

IV. Gebühr für die Abfallentsorgung und Wasserversorgung: 

 - je Grabstelle -: 240,00 Euro 

 für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle -: 8,00 Euro 
 

§ 6 V. wird wie folgt geändert: 

a) Lieferung des Materials und das Setzen der Einfassung je lfd. Meter 40,00 Euro 

b) nur Lieferung des Materials je lfd. Meter 25,00 Euro 
 

§ 6 VI. wird wie folgt geändert: 

1. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer je Sarg: 180,00 Euro 

2. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle für eine Abschiednahme: 50,00 Euro 

3. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle je/für eine Trauerfeier: 150,00 Euro 

4. für die Benutzung der Friedhofskapelle anlässlich einer Urnenbeisetzung, ohne Trauerfeier 50,00 Euro 
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§ 2 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der Fassung vom 

18. April 2013 außer Kraft. 
 
 
Sittensen, 7. März 2018  
 
Kirchenvorstand der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Sittensen 

 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung hat der Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises 
Bremervörde-Zeven am 12.06.2018 kirchenaufsichtlich genehmigt. 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2018 Nr. 12 
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